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HIER  Kontrollbericht 
 

BEZUG  Kontrollbesuch am 12. Februar 2020 sowie Ihre Schreiben vom 5. März und 10. Juni 2020 
 

 

Sehr geehrter Herr   , 

am 12. Februar 2020 haben meine Mitarbeiterinnen,      , 

beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) in Berlin einen daten-

schutzrechtlichen Informations-, Beratungs- und Kontrollbesuch gemäß Artikel 57 Absatz 1 

lit. a), 58 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. §§ 9 Absatz 1, 16 Absatz 1 Bundes-

datenschutzgesetz (BDSG) durchgeführt.  
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Als Hauptgesprächspartner meiner Mitarbeiterinnen stand durchgehend der behördliche 

Datenschutzbeauftragte (bDSB) Ihres Hauses zur Verfügung. Für die gewährte Unterstüt-

zung und die offene und konstruktive Gesprächsatmosphäre darf ich mich bedanken. 

Gegenstand des Besuchs war die Überprüfung des Umgangs mit personenbezogenen Da-

ten in den Arbeitsabläufen der Dienststelle und hiermit zusammenhängender allgemeiner 

Fragen des Datenschutzes im BASE. 

Die Kontrolle führte zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:  

Im Datenschutzbereich sind eine Freistellung des bDSB und die Benennung einer Stellver-

tretung erforderlich. Weitere Defizite betreffen das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-

ten und Einwilligungserklärungen. Die kurzfristige Umsetzung einiger Verbesserungsvor-

schläge im Nachgang zum Besuch werte ich positiv.  

Im Einzelnen: 

 Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte im BASE ist für die Wahrnehmung seiner Funkti-

on als bDSB bislang nicht offiziell freigestellt. Aufgrund der derzeitigen Mitarbeiterzahl von 

250 Beschäftigten und einem geplanten Zuwachs auf 390 Beschäftigte erachte ich eine 

offizielle Freistellung des bDSB für erforderlich. Bei der Bemessung der für die Aufgabener-

ledigung als bDSB notwendigen Zeitanteile bitte ich zu berücksichtigen, dass die Wahr-

nehmung des gesetzlichen Auftrags des BASE auf zwei Standorte verteilt ist und eine sach-

gerechte Betreuung und Beratung der dort tätigen Mitarbeiter ein regelmäßiges Aufsuchen 

beider Dienststellen erforderlich macht. In Anbetracht dieser Gegebenheiten und der Ge-

samtzahl von zukünftig mehr als 390 Mitarbeitern des BfS halte ich eine Freistellung von 

insgesamt 100 %  zur Aufgabenerledigung des bDSB für angemessen. Diese kann auf den 

bDSB und eine Stellvertretung aufgeteilt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der An-

teil der Freistellung für den bDSB selbst so hoch ist, dass er sein Amt angemessen ausüben 

kann. Sie sollte daher mindestens 50 % betragen.  

In diesem Zusammenhang rate ich dazu, zeitnah einen stellvertretenden bDSB zu benen-

nen. Insbesondere in Zeiten längerer Abwesenheiten des bDSB sollte seine Tätigkeit durch 

einen entsprechenden Stellvertreter ausgeübt werden. Die von Ihnen bereits angekündig-

te Bestellung einer Stellvertretung, die nach Beendigung der Probezeit der ausgewählten 

Person erfolgen soll, begrüße ich daher und sehe einer entsprechenden Benachrichtigung 

entgegen.  
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Hinsichtlich einer hinreichenden datenschutzrechtlichen Schulung der Beschäftigten emp-

fehle ich, eine Sensibilisierung der Beschäftigten vorzunehmen, um ein höheres Bewusst-

sein für den Datenschutz zu schaffen. Hierzu teilten Sie im Nachgang zur Kontrolle mit, 

dass die Erstellung eines Schulungskonzeptes für das II. Quartal bereits geplant sei. Für 

eine Mitteilung über die erfolgreiche Durchführung einer Schulung bin ich dankbar.    

Auch die Neuaufstellung des Prozessmanagements, um die erforderliche Beteiligung des 

bDSB bei der Implementierung von neuen Verfahren, die einen Datenschutzbezug enthal-

ten, sicherzustellen, stellt einen Mehrwert für den Datenschutz im BASE dar.  

Die bereits erfolgte Umbenennung der Funktions-Email-Adresse des für den administrati-

ven Datenschutz zuständigen Referats zur Vermeidung einer Verwechslung mit dem Funk-

tionspostfach des bDSB begrüße ich.  

 Intranetauftritt  

Hinsichtlich des Datenschutzauftritts im Intranet des BASE teilen Sie mit, das Informati-

onsangebot zum Thema Datenschutz zeitnah verbessern zu wollen. Zusätzlich empfehle 

ich, auch Hinweise zur Kontaktaufnahme mit dem bDSB und ggf. seinem Stellvertreter 

sowie zum administrativen Datenschutz aufzunehmen.  

 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten beinhaltete zum Zeitpunkt des Kontrollbe-

suchs einige missverständliche Spaltenbezeichnungen. Diese haben Sie im Nachgang 

überarbeitet und mir eine neue Version des Verzeichnisses übersandt.  

Neben der Überarbeitung der Spaltenbezeichnungen besteht weiterhin der Bedarf, das 

Verzeichnis im Hinblick auf die Qualität der Eintragungen zu sichten und auf Plausibilität 

zu prüfen. Ich bitte Sie daher um Übersendung des inhaltlich überarbeiteten Verzeichnis-

ses.   

 Auftragsverarbeitungen  

In welchem Umfang das BASE tatsächlich auf Auftragsverarbeitungen nach Artikel 28 DSG-

VO zurückgreift, zu denen auch die Auftragsverarbeitungen zählen, die vor Anwendbarkeit 

der DSGVO geschlossen worden sind, konnte zum Zeitpunkt des Besuchs nicht abschlie-

ßend festgestellt werden. Soweit im Rahmen der von meinen Mitarbeiterinnen bereits vor 

Ort erbetenen Überprüfung der Arbeitsabläufe innerhalb des BASE noch weitere Auf-
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tragsverarbeitungen identifiziert werden, bitte ich, diese ggf. entsprechend der aktuellen 

gesetzlichen Vorgaben (DSGVO) auszugestalten und zu dokumentieren. Eine entsprechen-

de Übersicht über alle Auftragsverarbeitungen im BASE bitte ich anschließend zu übersen-

den. 

 Einwilligungserklärungen 

Soweit Verarbeitungen auf Grundlage einer Einwilligung des Betroffenen erfolgen, wie z.B. 

bei der Anmeldung zum Newsletter oder beim Versand von Publikationen, muss der Ver-

antwortliche das Vorliegen einer erteilten Einwilligung nachweisen können. Ich bitte da-

her, alle Verarbeitungen, die auf der Einwilligung des Betroffenen basieren, entsprechend 

auf das Vorliegen einer Einwilligungserklärung zu prüfen, um diese gegebenenfalls unver-

züglich einzuholen. Zukünftig bitte ich bei derartigen Verarbeitungen darauf zu achten, die 

Einwilligungserklärung vor der Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzuholen 

und Betroffene gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung hinreichend zu informieren.  

 Besuchermanagement 

Besucher des BASE haben sich bei Ankunft in eine entsprechende Besucherliste einzutra-

gen. Auf Nachfrage hinsichtlich der Speicherung dieser Listen wurde mitgeteilt, dass diese 

gemäß einer internen Dienstanweisung an die Abteilung Z weitergeleitet werden und dort 

anschließend vernichtet werden. Ich bitte Sie um Zusendung der Dienstanweisung.  

 Videoüberwachung 

Die um die Liegenschaft in Berlin installierten Videokameras, die zum Zeitpunkt des Kon-

trollbesuchs zum Teil den öffentlichen Raum mit erfassten, sind auf Anweisung meiner 

Mitarbeiterinnen umgehend abgeschaltet worden. Dabei sagten Sie zu, die Ausrichtung 

der verwendeten Videokameras noch einmal neu auszurichten und mit dem bDSB abzu-

stimmen. Mit der im Nachgang zum Besuch erstellen Datenschutz-Folgenabschätzung ist 

die mit dem bDSB abgestimmte Verarbeitung durch die Videokameras hinreichend doku-

mentiert.   

Fazit:  

Im Ergebnis fasse ich meine Feststellungen wie folgt zusammen:  

Im Rahmen meines Beratungs- und Kontrollbesuchs habe ich einen erhöhten Freistel-

lungsbedarf des bDSB festgestellt. Weiterhin besteht Überarbeitungsbedarf hinsichtlich 
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des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, des Intranetauftritts und der Einwilli-

gungserklärungen. Für die Übersendung der erbetenen Unterlagen in Hinblick auf die Auf-

tragsverarbeitungen und das Besuchermanagement danke ich Ihnen.  

Ich bitte Sie um Stellungnahme zu den Feststellungen dieses Berichts innerhalb von acht 

Wochen nach Zugang. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 
 

 
 

 


